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1978 01 19 

Regierun~svorlage 

PROTOKOLL PROTOCOL 0 

ZWISCHEN DER REPUBLIK öSTER- AMENDING THE CONVENTION BE
REICH UND DEM VEREINIGTEN TWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA 
KöNIGREICH VON GROSSBRITAN- AND THE' UNITED KINGDOM OF 
NIEN UND NORDIRLAND ZUR AB- GREAT BRITAIN AND NORTHERN 
ÄNDERUNG DES AM 30. APRIL 1969' IRELAND FOR· THE AVOIDANCE OF 
IN LONDON UNTERZEICHNETEN AB- DOUBLE TAXATION AND THE PRE
KOMMENS ZUR VERMEIDUNG DER VENTION OF FISCAL EVASION WITH 
DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR RESPECT TO TAXES ON INCOME, 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGE- SIGNED AT LONDON ON 
HUNG BEI DEN STEUERN VOM EIN- 30 APRIL, 1969 

KOMMEN 

Die Republik österreich und das VereinigteThe Republic of Austria and the United King
Königreich von Großbritannien und NordirIand, dom ofGreat Britain and Northetn: Ireland; 

von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur 
Abänderung des zwischen' den vertragschließen
den Parteien am 30. April 1969 in London unter
zeichneten Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und' zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkom
men (im folgenden "Abkommen" genannt) ab-
zuschließen, \ 

haben folgendes vereinbart: 

ARTIKEL I 

Desiring to concludea Protoc.ol to amend the 
Convention between the Contractlng Partiesfor 
theAvoidance ofDouble Taxation and the Pre
v,ention of Fiscal Evasion with r,espectto Taxes 
on Income,signed at London on 30 April, 1969, 
(hereinafter referred ,to as "the Convention"); . 

.( 

Have agreed as follows: 

ARTICLEI 

Artikel 10 des Abkommens wird aufgehoben Article 10 of the ConvenniCin shall be deleted 
und wie folgt ersetzt: and l1eplaced by thefollowing: . 

,?ARTIKEL 10 "ARTICLE 10 ' 

(1) Dividenden, die eine im Vereinigten König-. (1) Dividends derived from a company which 
reich ansässige P,erson von ,einer ,in östel1reich an- is a, resident ofAustriaby' a resident of the 
sässigen Gesellschaft bezieht, dürfen im Vereinig- United Kingdommay be taxedin the United 
ten Königreich besteuert werden. Diese Dividen- Kingdom. Such dividends mayaIso be taxed in 
den dürfen auch.in österreich nachösterreichi- Austria, and according to the laws of Austria, 
schem Recht besteuert werden; die Steuer darf but provided thatthe beneficial ,owher of the 
aber unter der Voraussetzung, daß der nutzungs- dividends is a resident of the United Kingdom 
berechtigte Empfänger der Dividenden eine im the tax so charged shall not exceed: 
Vereinigten Königreich arisässige Person ist, nicht 
übersteigen: . 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der 
Dividenden, wenn der nutzungsberechtigte 
Empfänger eine Gesellschaft ist, die un-

o mittelbar oder mittelbar' mindestens 25 

(a) 5 per cent ofthe gross amount of the 
dividends if the heneficial OWill'er is a 
cotnpany whiCh controls directly or, indi
rectly at least 25' per cent of the voting 
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2 770 der Beilagen 

'vom Htmdert der Stimmrechte der die 
Dividenden zahlenden' Gesellschaft kon-' 
trolliert; 

power ' :in the company paying the 
dividends; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der 
Dividenden in allen anderen Fällen. 

(2) Dividenden, die eine in österreich ansässige 
Person von einer im Vereinigten Königreich an
sässigen Gesellschaft bezieht, dürfen in Oster
reich besteuert werden. Diese Dividenden dürfen 
auch im Vereinigten Königreich nach dem Recht 
des Vereinigten Königreiches besteuert werden; 
die Steuer darf aber unter der Voraussetzung, 
daß der nutzungsberechtigte Empfänger der Divi
denden eine in Osterreich ansässige Person ist; 
nicht übersteigen~ . 

a), 5 vom Hundert des Bruttobetrages der 
Dividenden, wenn der nutzUngsberechtigte 
Empfänger eine Gesellschalt .ist, die un
mittelbar oder mittelbar mindestens 25 
vom Hundert der Stimmrechte der' die 
Dividenden zahlenden Gesellschaft kon
trolliert; 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der. 
Dividenden in allen anderen Fällen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 lit. a dieses Arti
kels darf die Steuer für Dividenden, die unter 
die vorgenannte Bestimmung fallen,' so lange 10 
vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden 
nichi übersteigen; als der österreichisme Körper
smaftsteueriSatz für ausgeschüttete Gewinne 
niedriger ist a.lsfür nichtausgeschüttete Gewinne 
und der Unterschied zwischen den beiden Steuer
sätzen in' der höchsten Besteuerungsstufe 10 
Hundertsatzpunkte übersteigt. ' 

~b) in aU other cases 15 per cent of the gross 
amount of the dividends. 

(2) Dividends derived from a company which 
is a resident of the United Kingdom by a resident 
of Austria may be taxed in Austria. Such 
dividends mayalso be taxed in the United 
Kingdom, and according to the laws of the 
United Kingdom, but provided that the bene
ficial owner of the dividends is a resident of 
Austria the tax so charged shall not exceed: 

(a) 5 per cent of the gross amount of the 
dividends if the beneficial owner is a 
company which controls directly or in
directly at least 25 per cent of the voting 
power inthe company paying the divi~ 
dends; 

(b) in an <>thcr cases 15 per cent of the gross 
amount of the dividends. 

(3) Notwithstanding the provision of sub
paragraph (a) of paragraph (1) ofthis Article, 
as long as the Austrian rate of corporation tax 
on distributed profits is lower than the rate on 
undistributed profits and the difference between 
the two rates exceeds.at the highest taxation 
level, 10 percentage points, the taX charged on 
dividends towhich that sub-paragraph applies 
shallnot exceed 10 per cent of-m:be gr'oss amount 
of the dividends. 

(4) Solange jedoch einel im Vel'einigten König- (4) However, a:s longas an -individual resident 
reich ansässige natür1ich~ Person in bezug auf in the Unired Kingdom is entitled tO a tax crewt 
Dividenden, die von einer im .Vereinigten Körug- . in 1'lespect of dividends paro by a rompany' 
reich ansässigen Gesellsch~ft gezahlt :verde~, einen resid~~t in the Ynited Kingdom, the, fol!owing 
Anspruch auf Steueranre!::hnung bes1tzt, smd an- prOV'1S10ns of ,thrs par~aph shaU app'ly mstead 
stelle von Absatz 2 dies~s Artikels folgende Be- I of the provisions of ,paragraph (2) of Ithis Artlicle: 
stimmu~gen,artzuwende~:, , ", i ' 

a) (i) Div:idenden, d~e ein~'in psterr~~ an- I (a) (i) Div~dends derived from a company 
säss1ge Person Ivon emer 1m Verem1gten i which is a residen.t of the United 
Königreich an;sässigen Gesellschaft be- i Kingdom bya resident of Austria may 
zieht, dürfen I in österreich besteuert i be taxeid in Aust1'lLa .. 
werden. I ' 

(ii),' Hat eine 1,'n ~terr,eichansässige Person 
gemäß lit. b, . eses Absatzes einen An-
'spruch auf S euel'anrechnung in bezug 
'auf solche ividenden, so darf die 
Steuer auch i/m Vereinigten Königreich 
nach dem Re~t des Vereinigten König- ' 
reiches 'VOn I der, Stllnrne des Betrages 
oder Wertes der Dividende und des 
Steueranrech!nungsbetrages mit einem 
15,vom Burdert nicht übersteigenden 

,Satzerhobelwerden; , , 
, (iii) Vorbehaltli~ der 1it. a ii) dielteS Ab-

satzes sind I Dividenden, die eine in 

I 
I 
I 

(ii) Wbere a: resident ,of Aus~ri.a ~s entided 
to a taX credit ~n respect ofs~ch a 
divide~d under sUlb-pangr:aph (b) of 
tlhis paragraph tax mayaiso bedlarged 
in the United Kingdom, and according 
to .the Iaws of the Unieed K:ingdom~ on 
the .aggregate.of the 2mOunt or value 
of that dividend and Jthe amount oE 
that tax credit at a rate not, 'exceeding 
lS per cent._ 

(iii) Except as provided in sub-paragraph 
(a) (ii) 04! this paragraph. dividends 
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österreich ansasslge Person als nut
zungsberechtigter· Empfänger dieser 
Dividenden von einer im Vereinigten 
Köni~reich ansässigen GeselLschaft be
zieht, von jeglicher Steuer befreit, mit 
der ,im Vereinigten Königreich Dividen
den belastet werden können. 

b) Eine in österreidl ;tnsässige Person, die von 
einer im Vereinigten Königreich ansässigen 
Gesellschaft eine. Dividende bezieht,hat 
vorbeh~lt!ich der lit. c dieses Absatzes und 
unter der Voraussetzung, daß sie der nut-

. :wngsberechtigte Empfänger dieser Divi
dende ist, denselben Anspruch auf Steuer
anrechnung im Vereinigten Königreich und 
denselben Anspruch auf ... Zahlung jenes 
Steueranredmungsbetrages, der .die Steuer
schuld im Vereinigten Königreich über
steigt, wie eine im Vereinigten Königreich 
ansässige natürliche Person, die diese Divi
dende bezieht. 

e) Lit. b dieses Absatzes ist nicht anzuwenden, 
wenn der nutzungsberechtigte Empfänger 
der Dividende eine Gesellschaft ist, die 
allein oder zusammen ·mit einer oder 
mehreren verb~ndenen Gesellschaften un
mitteLbar oder mitte~bar mindestens 10 vom 
Hundert der Stimmrechte der die Divi
dende zahlenden Gesellsmaft kontrolliert. 
Im Sinne dieser lit. c gelten zwei Gesell
schaften als verbunden, wenn eine unmittel
bar oder mittelbar von der anderen be
herrscht wird, oder heide unmittelbar oder 
mittelbar von einer dritten Gesellschaft 
beherrscht werden; eine Gesellschaft gilt als 
von einer anderen beherrscht, wenn die 
letztgenannte mehr als 50 vom Hundert 
der Stimmrechte der erstgenannten Gesell-

. smaft kontrolliert. 

. (5) Der in diesem Artikel verwendete Aus
druck· "Dividenden« bedeutet Einkünfte aus 
Aktlien, Genußaktlien oder Genußscheinen, Kuxen, 
Grürtderanteilen öder anderen ReChten - ausge
nommen Forderungen -'-- mit. Gewinnbeteiligung 
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des 
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft 
ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleich~ 
gestellt sind; er umfaßt auch alle Einkünfte (mit 
Ausnahme der Zinsen und Lizenzgebühren die 
nach den Vorschriften der Artikel 11 oder 12 
dieses Abkommens von der Steuer entlastet sind), 
die nach .dem ltecht des Vertl1agstaates, in dem 
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, als Dividende oder Aussmüttung einer Gesell
schaft behandelt werden. 

(6) Die vorstehenden Absätze berühren nicht 
die Beste1.1lerung der Gesellschaft. in bezug auf die 
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt wer
den. 

derived from .a oompany which is a 
resident of theUnited K4ngdom by a 
,resident of Au'stria whois the heneficial 
owner of l'hose dividends shall be 
exempt from any tax which is 
chargeable in tihe Un-iud Kingdom On 
dividends. 

(b) A ,resident of Austria who receives a divi
dend from· a company whidl is a resident 
of the Uni ted Kingdom shall, subject to the 
prov,isions of sub-paragraJ'h (c) of ,this 
paragraphand provided he is the beneficial 
owner of thedividend, be entitled to the 
tax credit inrespect thereof to w'hicha{l 
individual resident in the United Kingdom 

. would 'have been entitled had he received 
that dividend, and to the payment of any 
excess of'such credit over his li ability to 
United Kingdom tax. 

(c) The p1'Ovisions of sub~pua,graph (h) of this 
. paragraph shall not apply where the bene- . 

ficial owner of the dividend is a com~ny 
.which either alone or together with one 01' 

more associated companies controls directly 
or indirectly at least 10 per cent of the 
voting power in the company pay-ing the 
dividend. For thepurpose of this sub-par,a
graph tW'O compan.ies shaH be deemed to be 
associated if one is oontrolled directly or 
indirectly oy the other, or both are con
tro11OO directly or indirectly by a third 
company; and a eompany shall be deemed 
to be contro11ed by another company if the 
latter controls more than 50 per centof 
the voting power in the first-mentioned 
company . 

(5) Trhe term "dividends" as used in this Artide 
means income from shares, jouissance shareS or 
jouissanceiights, rriining shares, fOlliilders'shareS 
or, other rights, not heing debt~daims;· partici. 
pating in profits, as weIl as ,income from ather 
corporate l"ights assirililated· toineome from 
shares by the 1:axationlaw of the State o{ whidl 
the company making the distribution ,is a 
resident and also includes any other iiem (other 
than interest 01' l"oyalties relieved from tax·under 
the provisions of Article 11 or Artic1e 120f ,this 
Convention) which, under the law of the Gon
tracting State of which the company paying the 
dividend is a resident, is treated as a dividend 
or distrib~tion of a. company. 

(6) Tbe pr:~ing paragraphs shall not affect 
the taxation of the company in,respect. of th~. 
profits out of which the diy,idends are paid .. 
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4 770 der Beilagen 

(7) Die· Absätze 1, 2, 3 und 4 diese Artikels 
sind nicht anzuwenden, wenn der in einem der 
beiden Vertragstaaten ansä:ssige .nutzungsberech
tigteEmpfänger der Dividenden in dem anderen 
Vertragstaat, indem .die DiV'idende zahlende 
Gesellschaft· ansässig 1st, eine gewerbliche oder 
geschäftliche Tätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebstätne aousübt, und die Beteiligung, für 
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehört. In di,esem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 

(7) The pwvisions of paragraphs (1), (2), (3) 
and (4) of this Artideshall not apply if the 
beneficial owner of ohe dividends, being a res,ident 
of one of the Contracting States, carries on a 
trade or business in the other Contracting State 
of which the company paying the dividends is a 
resident, through a permanent estaoblishment 
situated therein, and the holding in respect of 
which the dividends ar,e paid i'5 effectively 
connected with that permanent establishment. 
In s'uch a case the provisions of Artide 7 shall 
~~ I 

(8) Gehören dem ,in einem Vertragstaat an- (8) Lf the heneficial owner of. a dividend being 
sässigen nutzungsb'erechtigten Dividendenemp- a resident of a Contracting State owns 10 per 
fänger mindesnens 10 vom Hundert der Aktien- cent or more of the dass of shares in respect of 
gattung, auf die die Dividenden gezahlt werden, which the diV'idend is paid, then paragraphs (1), 
dann sind die Absätze 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels (2), (3) and (4) of this Artide shall not apply to 
insoweit nicht anzuwenden, als diese Dividenden the dividend to the extent that itcan have been 
nur aus Gewinnen oder Einkünften gezahlt wer- paid only out of profits which the company 
den konnten, die die Dividenden zahlende Ge- paying ;the dividend earned Or other income 
sellschaft in einer Rechnungsperiode erzielt oder which it .received in aperiod ending twelve 
bezogen hat, die zwölf oder mehr Monate vor months or more before the relevant date. For 
dem "maßgeblichen Zeitpunkt" geendet hat. Als the purposes of this paragnph the term "rele
"maßgeblicher Zeitpunkt". im Sinne dieses Ab- . vant date" means the date on which the beneficial 
satzes ist jener Zeitpunkt anzusehen, an dem der owner of the dividend became the owner of 
nutzungsberechtigte Empfänger Eigentümer von 10 per cent or more of the dass of shares in 
mindestens 10 vom Hundert der betreffenden 
Aktiengattung geworden ist. 

question. 

Dieser Absatz ist jedoch nicht anzuwenden, Prov,ided that this paragraph' shall not apply 
wenn der nutzungsberechtigte Dividendenemp- : if the beneficial owner of the dividend shows 
fänger darlegt, daß die Aktien aus wirklich ge- ; that the sha.res were acquired for bona fide 
schäftlichen Gründen und nicht in erster Linie commercial reasons and not primarily . for the 
zu dem Zweck erworben wurden, die Vorteile purpose of securing the benefit of this Artic1e. 
dieses Artikels zu erlangen. 

(9) Bezieht eine in einem Vertragstaat an-' (9) Where a company which 'ls a resident of a 
sä:ssige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfite a,us Contracting State derives profits or income f,rom ' 
Quellen des anderen Vertra~ta.at!es, so ·darf die- . sources within the other Connracting State that 
ser andere Staat die von der Gesellschaft ge- other State may not impose any tax On the 
zahlten Dividenden nicht besteuern, es sei denn, dividends paid by the company, except insofar 
daß diese Dividenden an eine in diesem anderen as such dividends are paid :to a resident of that 
Staat ansässige Person gezahlt werden oder daßdie other State or insofar as the holding in respect 
Beteiligung, für die die Diyidenden gezahlt wer- of which the dividends are paid ~s effectively 
den, tatsächlich zu ,einer in diesem anderen Staat connected willh a permanentestarblishment 
gelegenen Betriebstätte gehört, und er darf die . situated in t!hat other State nor subject the 
nichtausgeschütteten Gewinne der Gesellschaft company's undist1"ibuted profits to a tax on the 
keiner Steuer für nichtausgeschüttete . Gewinne . company's undistributed profits, even if the 
unterwerfen, selbst wenn die. gezahlten Divi- dividends pa,id or the undistributed profits consist 
denden oder die nichtausgeschütteten Gewinne wholly or partly of profits or income arising in 
ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat that other State." 
erzielten Gewinnen .oder Einkünften bestehen." 

ARTIKELII 

(1) Dieses Protokoll s'Oll ratifiziert und die 
RatifikationsurkundensoHenso hald wie mög
lich in Wien ausgetauscht werden. 

(2) Dieses Protokoll tritt 60 Tage nach dem 
Austausch der Ratifikationsurkunuen in Kraft 
und findet daraufhin Anwendung auf Dividen
den, die am oder nach dem 6. April 1973 ge
zahlt wurden. 

ARTICLE II 

(i) This Protocol shall be ratified a~d the 
instruments of ratification S'hall be exchanged at 
Vienna as soon as possible. 

(2) This Protocol shall enter into force 60 days 
after the exchange cif instruments of ratification 
and shall thereupon have ·effect in relation to 
dividends pa,id on or after 6 April 1973. 
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ARTIKEL III 

übersteigt die vor Inkrafttreten dieses Proto
kolls von Dividenden an der Quelle abgezogene 
Steuer den Steuerbetrag, der nach den Bestim
mungen dieses Protokolls erhoben werden darf, 
so wird, ungeachtet des Artikels 23 des Abkom
mens, der übersteigende Steuerbetrag über Antrag 
rückerstattet; der Antrag ist bei der in Betracht 
kommenden zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, In 

dem das Protokoll in Kraft tritt, zu stellen. 

ARTIKEL IV 

Dieses Protokoll bleibt so lange WIe das Ab
kommen in Kraft. 

Zu U rkund dessen haben die hiezu gehörig be~ 
vollrnächtigten Unterfertigten dieses Protokoll 
unterzeichnet. 

Geschehen in London, am 17. November 1977 
in zwei UrsChriften in deutscher und englischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen
tisch sind. 

Für· die Republik österreich: 

Enderl m. p. 

Für das VereinigtJe Königreich von Groß
britannien und Nordi.rland: 

Frank Judd m. p. 

ARTICLE III 

Notwidhstanding the provisions of Artic1e 23 
of the Convention, where, before the entry into 
force of this Protocol, tax has been deducted at 
the source from dividends in excess of the 
amount of tax chargeable in accordance with the 
prov!isions of this Protocol the excess amount 
of "tax sha11 be refunded upon application being 
made to the competent authority concerned 
within three years of the end of the calendar year 
in which this Protocol enters into force. 

ARTICLEIV 

This Protocol 5ha11 remain in force as long as 
the Convention remains in force. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done in duplicate at London this 17th day of 
November 1977 ,in the German and English 
languages, both texts being equa11y authoritative. 

.For the Republic of Austria: 

Enderl m. p. 

For the United Kingdom of Great 
Britainand Northern Ireland: 

Frank Judd m. p. 

\ 

770 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



6 770 derBei1agen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen vom 30. Apri1 1969, BGBl. 
Nr. 390/1970, zwischen der Republik österreich 
und eiern. Vereinigten Königreich VOn Groß
britanni'en und Nordirland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und Zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom.Einkom
men sieht in. seinem Art. 10 vor, daß Divi
denden, die eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person aus dem anderen Vertragstaat bezieht, 
in dem anderen Vertragstaat im Regelfall mit 
höchstens 15 vom Hundert des Bruttobetlrages 
der Dividenden besteuert werden dürfen. Diese 
Quellensteuerermäßigung ist jedoch in solchen 
Fällen a·usgeschlossen, in denen der in einem 
Vertragstaat ansässige tiuttungsbC1"fchtigte Divi
dendenempfänger über mindestens 10 vom 
Hundert der Aktiengattung, . auf die die Divi
denden gezahlt werden, verfügt und diese Divi
denden nur aus Gewi.nnen oder Einkünften 
gezahlt werden, die die dividendenzahlende Ge
sellschaft in einer Rechnungsperiode erzielt oder 
bezog>en hat, die zwöLf oder mehr Monate vor 
dem Zeitpunkt geendet hat, in dem der nut
zungsberechtigte Empfänger der Dividenden 
mindestens 10 vom Hundert der betreffenden 
Aktiengattungerworhen hat. Durch diese Rege
lung soll verhindert werden, daß die durch 
spezielle britische Gesetzgebungsmaßnahmen be
kämpfte Steuerumgehung in Form des "dividend 
stripping", wobei Anteile an Gesellschaften mit 
hohem Stand .an· aufgespeicherten Gewinnen an 
steuerbefreite Personen veräußert und dadurch 
die einkommensteuerbefreite Ausschüttung der 
aufgespeicherten Gewinne bewirkt wird, durch 
Doppelbesteuel'ungsabkommen ermöglicht würde. 

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öster
reichisch-britischen Doppelbesteuerungsabkom
mens im Jahr 1969 wurde von britischen Ge
sellschaften von den ausgeschütteten Gewinnen 
zu ,einem ·einheitlichen Steuers atz Einkommen
stooer im Abzugsweg einbehalten und an die 
Finanzbehörden abgeführt. Mit diesem Steuerab
zug war die Einkommenstleuer des Dividenden
empfängers in bezug auf seine Dividendenein
künfte abgegolten. Mit der Reform des bri-

tischen Körperschafts~euerrechtes im Jahr 1973 
wurde das Besteuerungsverfahren grundlegend ge
ändert, sodaß die Notwendigkeit bestJeht, das 
geltende .. österreichisch-britische Doppelbesteue
rungsabkommen entsprechend zu revidi,eren. 

Nachdem neuen britischen Körpers<naft
steuersystem . w:ird die Körperschaftsteuer . für 
auS@eschüttete und nicht ausgeschüttete Gewinne 
mit einem einheitlichen .Steuersatt erhoben. Der 
SteuerablJUg von Gewinnausschüttungen en~fäll.t; 
statt dessen ist ·von der die Dividenden zahlenden 
Gesellschaft im .Zeitpunkt der Gewinnausschüt
tung für Dividenden, die am oder nach dem 
6. April 1976 ausgezahlt werden, eine Steuer 
in Höhe von drei Siebentel der Nettodividende 
zuentridlten ("advancecoq;orationtax"). Die 
advance corporation tax (kurz ;.ACr') darf auf 
die Körperschaftsteuerschuld der die D~videnden 
zahlenden Gesellschaft betragsbeschränkt ange
rechnet werden. Ist der Dividendenempfänger 
eine in Großbritannien . ansässige natürliche 
Person, hat er Anspruch ,auf Anrechnung 
der ACT auf seine persönliche Einkommen
steuerschuld, wobei zu deren Ermittlung die 
empfangene Nettodividendeund d,ie von der aus
schüttenden Gesellschaft entrichtete ACT in· die 
Einkommensteuerbemessungsgrundlage . einzube
ziehen sind. Von der Einkommensteuer befreite 
Dividendenempfänger hahen Anspruch a:uf .Rück
erstattung der entrichteten ACT. 

Gewinnausschüttungen einer in Großhri>tan
nien ansässigen Gesellschaft an eine andere in 
Großbritannien ansässige Gesellschaft sind grund
sätzlich von der britischen Körperschaftsoeuer 
befreit. Eine in Großbritannien ansässige Gesell
schaft ist in bezug auf Dividenden, die sie am 
oder nachdem 6. April 1973 bezieht, zur Ent
richtung der ACT nur insoweit verpflichtet, als 
ihr.e eigene, um den Betrag der Steuer:anrechnung 
vermehrte Gewinnausschüttung den B.etrag der 
um die StJeueranrechnung vermehrten empfange
nen Di'Videnden übersteigt. 

Um dieser geänderten Rechtslage im öster
reichisch-britischen Doppelbesteuerungsabkom
men Rechnung zu tragen, ihaben in ,der Zeit vom 
9. bis 10. Jänner 1973 in Wien diesbezügliche 
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Verhandlungen zwischen einer österreichisch·en 
und einer britischen Delegation stattgefunden, 
die am 17. November 1977 Zur Unterzeichnung 
des vorliegenden Revisionsprotokolls gehührt 
haben. 

Durch dieses Protokoll enthält Art. 10 des 
österreichisch-britischen Doppelbesteuerungsab
kommens vom 30. April 1969 eine den oben 
beschriebenen geändenen Rechtsverhältnissen ent
spr'eche,nde neue Fassung. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I des Revisionsprotokolls: 

Die Besteuerung von Dividenden wird nun
mehr grundsätzlich .der Bestimmung von Art. 10 
des OECD-Abkommens .angeglichen. Art. 10 des 
österreichisch-hricischen Doppelbesteuerungsab
kommens sieht in seiner neuen Fassung als all
gemeine Regel ein Quellenbesteuerungsrecht in 
Höhe von 5 vom Hundert für SchachtJeldiv.iden
den, bzw. von 15 vom Hundert in allen anderen 
Fällen vor. Diese Grundregel wird aber durch 
Spetialbestimmungen, die durch die britische 
Körperschaftsteuerreform bedingt sind, in fol
g.ender Weise modifiziert: 

Unter der VC>r>aussetzung, daß in Großbri
tannien ansässige natürliche Personen in bezug auf 
Dividenden, die sie von einer britischen Gesell
schaft beziehen, einen Anspruch auf Anrechnung 
der ACT haben, werden in österreich ansässige 
Personen in bezug auf Dividenden,die diese von 
in Großbritannien ansässigen Gesellschaften be
ziehen, .die&elben Rechte hinsichtlich der An
rechnung bzw. Erstattung. der britischen ACT 
in Großhritannien eingeräumt wie britischen 
Dividendenempfängern. Das britische Quellenbe
steuerungsrecht hei Dividendenausschüttungen an 
natürliche, in österreich ansässige Personen be
trägt 15 vom Hunder.t der Summe aus dem 
Dividendenwert und demSteueranrechnungsbe
trag. 

der nutzungsberechtigte Empfänger der britischen 
Dividende ein,e in österreich ansässige Gesell
schaft ist, die allein oder zusammen init einer 
oder anderen verbundenen Gesellschaften unm,it
telbar oder mittelbar mindestens 10 vom Hundert 
der Stimmrechte .der die Dividende zahlenden 
Gesellschaft kontrolliert. 

Anderseits wird das österreichische Quellen
besteuerungsr,echt für Schachteldividenden, die aus 
österreich nach Großbritannien fließen, von 5 
auf 10 vom Hundert erhöht, solange in österreich 
der gespaltene Körperschaftsteuertarif in Geltung 
steht und der Unterschied zwischen .den beiden 
Steuersätzen in der höchstJen Besteuerungsstufe 
10 Hundertsatzpunkte übersteigt, was derzeit in 
allen Fällen zutrifft. 

Zur Verhinderung der Steuerumgehung in 
Großbritannien in Form des im Allgemeinen 
'teil der Erläuterungen besch,l'Ii<ebenen "div~:dend 
stripping" wird bei Erfüllung der unverändert 
in das Protokoll übernommenen gesetzlichen 
Voraussetzungen des Abs. 5 von Art. 10 des alten 
A:bkommens aus 1969 keine Quellensteuerer
'mäßigung und kein Anspruch auf Steueranrech
nung bzw. Steuergutschrift ~ewährt. 

Die übrigen Bestimmungen des neuen Art. 10 
entsprechen, 'abgesehen von einigen geringfügigen 
T,extänderungen, der bisherigen Rechtslage. 

Zu Art. 11 des Revisionsprotokolls: 

Dieser Artikel bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens sowie den sachlichen Anwendungs
bereich des Protokolls. 

Zu Art. 111 des Revisionsprotokolls:' 

Di'eset Artikel nimmt dlilrauf Bezug, daß das 
Protokoll rückwirkend ,auf Dividenden Anwen
dung findet, welche am oder nach dem 
6. April 1973 gez·ahlt wurden, und stellt eine 
Modifizi,erung von Art. 23 des Abkommens dar. 

Zu Art. IV des Revisionsprotokolls: 

Die Anl"echnung bzw. Erstattung ,der britischen Dieser Artikel bestimmt den zeitlichen' An-
Körperschaftsteuer ist jedoch ausgeschlossen, wenn wendungsbereich .des Protokolls. 

r 
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